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Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
STADTBÜRO WERBEN
 039393/217
MO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat: 09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219
SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde 
 Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 04.09. von 17:00 bis 18:00 Uhr  im 
Verwaltungsamt Arneburg statt. Ansprechpartnerin der Schiedsstelle ist 
Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter  039390/81359 
oder 01520/7163623 zu erreichen.
ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/51818
KOK Horak  0151/74307099; POM Behrend  0151/74307100

Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEKRETARIAT/ORDNUNGSAMT
Frau Beust  039321/518-22
BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung, allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19 
Herr Bethge  039321/518-33
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt, rottstaedt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-20 
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Märkte, 
Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Einwohnermeldeamt (nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Mohr  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/97169 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde   
Herr Schernikau    039388/971-10

Sekretariat: Sitzungsdienst
Frau Fricke/Frau Fehniger, a.fricke@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11 
HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel, gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten, Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Schild/Frau Zander  039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40
ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt/Friedhof: 
Frau Mohr   039388/971-33
Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer   039388/971-26
KÄMMEREI
Amtsleiterin Kämmerei:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Kasse:
Frau Dietrich   039388/971-60
Vollstreckung:
Frau Schauer   039388/971-22
Steuern:
Frau Drechsel   039388/971-12
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau   039388/971-41 
Frau Jagieniak   039388/971-13
Doppik:
Herr Sanftleben   039388/971-24
Buchhaltung:
Frau Konert   039388/971-23
Gebäudemanagement:
Frau Braunert   039388/971-34

Sitzungskalender
 28.08. | 18:00 Uhr | Sitzung des Stadtrates Arneburg 
Gemeindehaus Beelitz, Dorfstr., 39596 Beelitz
 28.08. | 18:30 Uhr | Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Goldbeck 
Gemeindebüro Alte Dorfstraße (ehem. Hort), Alte Dorfstr., 39596 Goldbeck
 30.08 |  19:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Umwelt, Soziales 
und Ordnung der Gemeinde Goldbeck 
Zuckerhalle Goldbeck
 30.08 |  19:00 Uhr | Sitzung des Gemeinderates Hohenberg-Krusemark 
Dorfgemeinschaftshaus Schwarzholz
 04.09. | 18:00 Uhr | Sitzung des Bauausschusses der VerbGem Arne-
burg-Goldbeck
 04.09. | 19:00 Uhr | Sitzung des Stadtrates Werben (Elbe) 
Rathaus Hansestadt Werben (Elbe), Marktplatz 1, 39615 Hansestadt 
Werben (Elbe)
 10.09. | 19:30 Uhr | Sitzung des Gemeinderates Goldbeck 
Dorfgemeinschaftshaus Petersmark
 11.09. | 18:30 Uhr | Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Arneburg 
Sitzungssaal Rathaus Arneburg
 24.09. | 19:00 Uhr | Sitzung des Verbandsgemeinderates 
Verwaltungsamt Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1
 25.09. | 19:00 Uhr | Sitzung des Stadtrates Arneburg 
Sitzungssaal Rathaus Arneburg
 26.09. | 19:00 Uhr | Sitzung des Fachforums IGEK Arneburg-Goldbeck 
Verwaltungsamt Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1
 26.09. | 19:30 Uhr | Sitzung des Gemeinderates Rochau

Kontakte, Sprechzeiten, Sitzungskalender

SERVICE
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Dorina Bremer schließt Ausbildung  
zur Verwaltungsfachangestellten ab
Dorina Bremer hat ihre Ausbil-
dung zur Verwaltungsfachange-
stellten bei der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 
erfolgreich abgeschlossen. 
Nach nunmehr drei Jahren 
Ausbildung wird sie als Sachbe-
arbeiterin im Einwohnermelde-
amt tätig sein. 
Die feierliche Zeugnisübergabe 
fand am 31. Juli im Magdebur-
ger Rathaus statt.
Claudia Weinert, stellvertreten-
de Institutsleiterin der SIKOSA, 
wünschte den etwa 80 Absol-
ventinnen und Absolventen 
alles Gute für ihren weiteren 
Lebensweg. 

Im Anschluss an die Zeugnis-
übergabe gab es herzliche 
Gratulationen der Familie. Auch 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter René Schernikau schloss sich 
den Gratulanten an und 
unterzeichnete sogleich einen 
Arbeitsvertrag mit Frau Bremer.
„Frau Bremer hat bereits 
während der Ausbildung 
vielfältige Tätigkeiten ausge-
führt und ist daher eine kompe-
tente und sehr engagierte 
Mitarbeiterin“, betont Ver-
bandsgemeindebürgermeister 
René Schernikau. „Ich freue 
mich, dass sie weiterhin für die 
Verbandsgemeinde tätig ist.“
Herzlich Willkommen im Team!

Gewinnausschüttung durch ÖSA  
an Mitgliedsgemeinden 

Auch im Jahr 2017 war die 
Schadensquote so günstig, dass 
die Mitgliedsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck an der Gewinn-
ausschüttung beteiligt werden. 
Guido Klautzsch von der ÖSA 
Geschäftsstelle Stendal über-
reichte Verbandsgemeindebür-
germeister René Schernikau 
den Scheck über die schaden-

quotenabhängige Gewinnbetei-
ligung. 
Im vergangenen Jahr entschie-
den sich die Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden den Betrag 
für die Jugendfeuerwehren der 
Verbandsgemeinde einzuset-
zen. Wer sich in diesem Jahr 
über Unterstützung freuen darf, 
wird auf der nächsten Bürger-
meisterberatung entschieden.

Verbandsgemeindebürgermeister Schernikau und Tochter Emma 
zählen zu den ersten Gratulanten

Foto: privat
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Radrennen in Osterburg: „Kleine Friedensfahrt“  
und 1. „VR PLUS Cup“ mit 34 km
27 Jahre nach dem letzten 
Radrennen an der Biese wird 
diese alte sportliche Tradition 
in Osterburg wiederbelebt. 
Denn vor der politischen und 
gesellschaftlichen Wende 1989 
schwangen sich in Osterburg 
jedes Jahr Schüler*innen des 
Kreises zum Wettkampf in den 
Sattel. Unter organisatorischer 
Leitung des Landesverbandes 
Radsport Sachsen-Anhalt e. V. 
wird der 1. „VR PLUS Cup“ mit 
„Kleiner Friedensfahrt“ am 
Sonntag, dem 16. September, in 
der Zeit von 9.00 bis 13.15 Uhr 
in der Innenstadt durchgeführt. 
Ein verkaufsoffener Sonntag 
(9.00 bis 15.00 Uhr) sowie eine 
„Après Rad-Party“ (ab 13.30 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Sachsen-

falle) runden die Veranstaltung 
ab.

Jedermann-Radrennen 
mit 34 km – jetzt Start-
nummer sichern!

Um 9.00 Uhr fällt an der 
Sekundarschule Osterburg 
(Ballerstedter Str. 50) der 
Startschuss zur „Kleinen 
Friedensfahrt“ mit einem 
Radrennen der Mädchen und 
Jungen der zweiten, dritten und 
vierten Klassen der Grundschu-
len Flessau und „Am Hain“ 
sowie der Förderschule „Anne 
Frank“. Direkt danach schließen 
sich die Radwettkämpfe der 
Leistungssportler an. Zwischen 
den zertifizierten Rennen des 

Radsport-Landverbandes für  
die U11, U13, U15 und U17  
ab 10 Uhr sowie einem Männer 
C-Klasse Wettbewerb ist ab 
11.15 Uhr ein Jedermann- 
Durchgang mit 20 Runden  
(34 km) für Freizeitsportler 
vorgesehen. Details zu den 
Einzelrennen und zur Anmel-
dungen bis 10. September gibt 
es über den Radsport-Landes-
verband Sachsen-Anhalt unter 
www.rad-net.de. Fragen 
beantwortet Andreas Kindler, 
kindler-radsport@ t-online.de, 
Tel: 0152–01926808. 

Anfahrt, Parken,  
Straßensperrungen zum 
Radrennen in Osterburg: 
Die Anreise mit der Bahn ist mit 

der S1 Schönebeck – Magdeburg 
– Wittenberge möglich. Der 
Osterburger Bahnhof ist ca. 1,3 
km von der Radrennanmeldung 
entfernt. 
Die Anreise mit dem PKW 
erfolgt über die B 189, Abfahrt 
Ballerstedter Straße (kein 
Wegweiser), Höhe Einkaufs-
markt NORMA. Von dort aus 
werden Besucher zu kostenfrei-
en Parkplätzen geleitet. 

I N FO
Ausführliche Informationen  
zum Radrennen in Osterburg am 
16. September finden Sie unter 
www.osterburg.de/ 
radrennen-vr-plus-cup. 

Die Fahrbücherei informiert

Tourenpläne Fahrbücherei Landkreis Stendal/2. Halbjahr 2018
TOUR ARNEBURG
Die Fahrbücherei kommt an folgenden Tagen :
12.09., 24.10., 14.11., 05.12. 
Arneburg Schule  10:00 – 13:15 Uhr
Krusemark Kindergarten  13:30 – 13:55 Uhr
Hindenburg Breite Str.  14:05 – 14:30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte  14:40 – 14:55 Uhr
Arneburg Bahnhofstr.  15:15 – 16:25 Uhr
Eichstedt Gaststätte  16:45 – 17:15 Uhr
Baben Dorfmitte  17:30 – 17:50 Uhr

TOUR GOLDBECK
Die Fahrbücherei kommt an folgenden Tagen :
07.09., 28.09., 19.10., 09.11., 30.11. 
K. Schwechten Kindergarten  10:00 – 10:20 Uhr
Goldbeck Grundschule  10:30 – 11:40 Uhr
Goldbeck Sekundarschule  11:50 – 13:30 Uhr
Möringen Am Gutshof  14:15 – 14:30 Uhr
Belkau Dorfmitte  14:40 – 14:50 Uhr
Schernikau Abzwg. Belkau  15:00 – 15:20 Uhr
Uenglingen Kirche  15:30 – 16:00 Uhr

TOUR GROSS GARZ
Die Fahrbücherei kommt an folgenden Tagen :
04.09., 25.09., 16.10., 06.11., 27.11., 18.12. 
Geestgottberg Kindergarten  10:45 – 11:25 Uhr
Krüden Kindergarten  11:40 – 12:10 Uhr

Groß Garz Schule  12:25 – 13:25 Uhr
Groß Garz Dorfmitte  13:30 – 14:00 Uhr
Esack Neubau  14:30 – 14:55 Uhr
Neukirchen Feuerwehr  15:20 – 15:50 Uhr
Wendemark Am Neubau  16:00 – 16:15 Uhr
Werben Marktplatz  16:25 – 17:25 Uhr

TOUR HEEREN
Die Fahrbücherei kommt an folgenden Tagen :
05.09., 26.09., 17.10., 07.11., 28.11. 
Heeren Denkmal  13:00 – 13:20 Uhr
Elversdorf Dorfmitte  13:30 – 13:45 Uhr
Demker Dorfmitte  13:55 – 14:10 Uhr
Lüderitz Schule  14:25 – 15:00 Uhr
Buchholz Grüne Str.  15:10 – 15:20 Uhr
Gohre Kirche  15:30 – 15:50 Uhr
Dahlen Dorfmitte  15:55 – 16:20 Uhr
Hassel Dorfgem.haus  16:50 – 17:20 Uhr
Wischer Bushaltestelle 17:30 – 17:50 Uhr
Staffelde Sportplatz  18:00 – 18:20 Uhr

TOUR IDEN
Die Fahrbücherei kommt an folgenden Tagen :
30.08., 20.09., 01.11., 22.11., 13.12. 
Iden Schule  11:00 – 12:00 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte  12:15 – 12:35 Uhr
Walsleben Gartenstr.  12:45 – 13:00 Uhr
Königsmark Kindergarten  13:30 – 14:30 Uhr
Rengerslage Dorfmitte  14:40 – 15:00 Uhr
Busch Dorfmitte  15:20 – 15:35 Uhr
Behrendorf Neubau  15:45 – 16:15 Uhr
Giesenslage Dorfmitte  16:25 – 16:45 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte  17:00 – 17:15 Uhr
Büttnershof Dorfmitte  17:25 – 17:50 Uhr
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Steinfelder Bauernmarkt – weil Heimat lebendig ist. 
Bestandteil des bundesweiten Tag der Regionen
Am 29. September findet der  
24. Steinfelder Bauernmarkt 
unter dem bewährten Motto: 
„Von Haus, Hof und Garten – 
für Haus, Hof und Garten“ auf 
dem idyllisch gelegenen 
Schützenplatz in Steinfeld 
sowie rundherum statt.
Um 10 Uhr wird Bürgermeiste-
rin Annegret Schwarz gemein-
sam mit den Ortsbürgermeis-
tern der Einheitsgemeinde und 
Ehrengästen den Steinfelder 
Bauernmarkt, eingebettet in 
den Tag der Regionen, eröffnen. 
Über 200 Händler und Hand-
werker aus der Altmark, Sach-
sen-Anhalt und den angrenzen-
den Bundesländern werden auf 
dem noch großzügiger gestalte-
ten Markt vertreten sein. 
Im Mittelpunkt steht die 
Vermarktung regionaler 
Produkte. Wie im letzten Jahr 
sind ebenfalls 
wieder zahlreiche 
Händler mit  
veganen Produkte 
vertreten. Effiziente 
Energieanwendung 
im Zuge des Klima-
wandels und viele 
Tipps der Verbrau-
cherzentrale Sachsen-Anhalt 
werden geboten.
Historische und moderne 
Landtechnik, forstliche Darbie-
tungen, der Jungtierzüchter-
wettbewerb der Rinder-Allianz 
und der Königinnentreff 
gehören auch 2018 wieder 
dazu.
Ländliches Handwerk kann in 
Steinfeld hautnah erlebt 
werden und animiert zum 
Mitmachen. Das Backhaus des 
Steinfelder Kulturvereins ist für 

den Besucherstrom gerüstet, 
ebenso wie die „Cafés“ von 
Vereinen, Schulklassen und 
Kirchengemeinden.

Der Steinfelder Bauernmarkt 
– ein Markt mit vielseitigen 
Kulturangeboten

Getreu dem Motto des diesjäh-
rigen Tag der Regionen „Weil 
Heimat lebendig ist“ laden 
abwechslungsreiche Program-
me mit viel Tradition und 
Brauchtum auf der Feldstein-
bühne und auf dem Bauern-
marktgelände zum Verweilen 
ein. 

Dazu gehören Jagdhornbläser, 
Blasmusikanten, mittelalterli-
che und irische Musik und 
schöne Tanzeinlagen, Gaukler, 

Drehorgelspieler und 
Stelzenläufer. 
Auch im Jahr 2018 ist 
es uns gelungen, zur 
kulturellen Unterma-
lung des Markttreibens 
das Sachsen-Anhalt 
Orchester aus Magde-
burg zu binden.  

Sie alle werden für Geselligkeit 
und gute Unterhaltung der 
Marktbesucher sorgen.
Für die kleinen Marktbesucher 
gibt es im Kinderland Bastelan-
gebote mit Naturmaterialien, 
Keramikmalerei, Wettmelken, 
Kinderanimation und Quad 
fahren. Ebenfalls wird es wieder 
Pony reiten und das „Kuhrou-
lette“ des RSA geben.  
Seien Sie am 29. September 
herzlich willkommen auf dem 
24. Steinfelder Bauernmarkt 

– dem schönsten und größten 
Markt dieser Art im Norden 
Sachsen-Anhalts – und wer 
möchte, kann auch in diesem 
Jahr mit einer Krangondel „in 
die Höhe gehen“ und das bunte 
Bauernmarktgelände von hoch 
oben überblicken.

I N FO
Weitere Informationen sind  
der Internetseite www.stadt- 
bismark.de zu entnehmen,  
oder zu erfragen unter E-Mail: 
veranstaltungen@stadt- 
bismark.de oder  
 039089/97624



| 6 | HALLO NACHBARN | 28. August 2018 | Ausgabe 8

Kältepolvortrag von Roland Prokein  
am 14. September
Nach der Weltumradlung, der 
Kajaktour auf der Lena, dem 
Europalauf und anderen spekta-
kulären Reisen, unternahm 
Ronald Prokein, der Russlandex-
perte, seine siebente Tour, 
diesmal wieder mit Partner 
Andy Winter. Mit einem Lada 
Niva ging es nach Osten. Von 
Rostock fuhren sie über Russ-
land in die Mongolei, weiter mit 
unterschiedlichen Gefährten 
nach China, Vietnam, Laos, 
Thailand, Malaysia, Singapur bis 
Australien. Hauptmission: 
Erstmaliger Aufbau zweier 
Wetterstationen in Jutschugei 
(Nordostsibirien). Die meteorolo-
gischen Stationen sollten 
beweisen, dass die Region noch 
kälter ist als der offiziell kälteste 
bewohnte Ort der Welt: Oimja-
kon (-71,2 Grad Celsius – 
Guinness Buch Rekord).
Enger Kooperationspartner des 
Projekts ist der Meteorologe und 
ehemalige Talkmaster Jörg 
Kachelmann. Der bekannteste 
„Wetterfrosch“ Mitteleuropas 
stellte die wissenschaftlichen 
Messinstrumente zur Verfü-
gung. Der geografische End-
punkt der Tour: Marble Bar 
(heißester Ort Australien).
Bei der Ankunft in Jutschugei 
trafen Winter und Prokein einen 
alten Bekannten. Ihm mussten 
einen Monat zuvor seine 
erfrorenen Hände amputiert 
werden. Mit einem Motorschlit-
ten war der kleine Jakute, 
namens Polikari, bei -50 Grad 
Celsius im Eis eingebrochen und 
musste nun über zwanzig 
Kilometer in der Nacht nach 
Hause laufen. In der Taiga 
verunfallte das Auto der Meck-
lenburger mehrfach und 
vereiste. Ein betrunkener Ewene 
(Ureinwohner Sibiriens) hielt die 
beiden Abenteurer mit einem 
Beil in Schach. In der Mongolei 
mussten sie, aufgrund bürokrati-
scher Hürden, den Lada und 
ihren mitgereisten Schäferhund 
Arthus zurücklassen. Winter 
und Prokein sprachen mit einem 
ehemaligen Vietnam-Kämpfer 
und begaben sich an alte 
Kriegsschauplätze. In Laos 
begegneten sie den freundlichs-
ten Menschen der Reise. Ein 
Busfahrer bestahl Winter in 

Thailand im eigenen Bus.
Die zwei Rostocker trennten sich 
für einige Tage in Singapur. 
Prokein war in der Zeit fast 
mittellos, ein Kind der Straße. 
Mit einem gekauften Toyota 
setzten sie die Tour in Australien 
gemeinsam fort. Bei 43 Grad 
Celsius im Schatten lief Prokein 
die letzten 100 Kilometer durch 
menschenleere Prärie, bis 
Marble Bar. Der größte Respekt 
galt den Schlangen. Auf der 
Rückfahrt rammte ihr Auto eine 
Kuh. Nachdem die Rostocker ein 
zweites Mal nach Sibirien 
gereist sind, bekamen sie durch 
Jörg Kachelmann die sensatio-
nelle Nachricht, dass in Jutschu-
geij noch tiefere Temperatur-
werte gemessen wurden als in 
Oimjakon. Ein neuer Kältepol 
der Erde ist entdeckt!
In einer großen Hilfsaktion 

spendeten die Menschen in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern Geld 
für Polikari. Auch Udo Linden-
berg, Matthias Reim, G. G. 
Anderson u. a. Prominente 
beteiligten sich an der Aktion 
mit selbst gemalten Rentieren, 
die später für den guten Zweck 
versteigert wurden. Mit den 
Spendengeldern reiste Andy 
Winter und Ronald Prokein 
wiederrum nach Sibirien um 
unter anderem Polikari von dem 
Erlös Prothesen zu finanzieren. 
Mit in Prokein’s Vortragsgepäck, 
sein neues Buch „Die Entde-
ckung des Kältepols Jutschjugei“.

INFO
Kunst und Kulturscheune 
Arneburg lädt zum Kältepolvor-
trag von Roland Prokein ein 
am 14. September  
um 19:30 Uhr  
Eintritt: 9,00 € 
ermäßigt (Rentner und 
Schwerbeschädigte 8,00 €)
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

Gottesdienste & 
Andachten
 SA | 01.09.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Sommerliche Abendmusik 
zu Gunsten der Riß- und 
Fugensanierung 
Kirche Düsedau)
 SA | 08.09.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht)  
 SO | 09.09.
09.00 Uhr | Erxleben   
10.30 Uhr | Rohrbeck 
14.00 Uhr | Schwarzholz 
(Kirchpolkritz)
 SA | 15.09.
18.00 Uhr| Düsedau 
(Abendandacht)  
 SO | 16.09. 
10.30 Uhr | Meseberg 
(Fest-Gottesdienst 
zum Konfirmationsjubiläum + 
Hlg. Abendmahl)
 SA | 22.09.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Abendandacht)  
 SO | 23.09.  
09.00 Uhr | Hindenburg 
10.30 Uhr | Iden 
 FR | 28.09.
08.30 Uhr | Königsmark: 
Heilpäd. Einrichtung  
(Morgenandacht)
19.00 Uhr | Königsmark:
Kirche 
(Andacht zum Tagesausklang)
 SA | 29.09.
18.00 Uhr | Wolterslage 
(Zentraler Gottesdienst + 
Heiliges Abendmahl)
 SO | 30.09.
10.00 Uhr | Rengerslage 
(Zentr. Fam.-Gottesdienst
zum Erntedank + 
Agapemahl/Kartoffelfest)

Gemeindeveranstaltungen:
Konzerte/Aufführungen
 MI | 19.09. 
10.00 Uhr | Iden, Kirche: 
(Kleinkunstfestival: 
Grenzgänger: Falk Pieter Uhlke 
„Geschichtenerzählmaschine“)
 SO | 23.09. 
19.00 Uhr | Berge, Kirche
(Konzert mit den 
Whistleblowers: 
„Willkommen + Abschied = 
Mittendrin“)

Christenlehre/Flötenkreis:
für die Kirchengemeinde Iden:
Christenlehre: Pfarrh. Iden:  
montags ab 14.00 Uhr
Flötenkreis: Pfarrh. Iden: 
Montags (1.-4. Klasse) ab 15.10 
Uhr 
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg:  
Donnerstag (14tägig, 5.-6. 
Klasse) 14.00 Uhr

Konfirmandentreff:
 Vorkonfirmanden 
des Pfarrbereiches Königsmark:
nach Vereinbarung
 Konfirmanden 
des Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:  
Do, 13. September 16.00 Uhr
Do, 27. September 16.00 Uhr

GKR-Sitzung 
für die Gemeinde/
das Kirchspiel:
Erxleben (bei Regine Lühe) 
 Mi | 12.09. | 18.00 Uhr
Kmrk.-Mesebg
(Pfarrhaus Königsmark) 
 DI | 18.09. | 18.30 Uhr
Iden (Pfarrhaus Iden) 
 MI | 19.09. | 19.00 Uhr
Walsleben (Winterkirche 
Walsleben) 
 MI | 26.09. | 18.00 Uhr

Gemeindenachmittage:
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
entfällt!!!

für die Gemeinden Berge & 
Giesenslage (im Pfarrhaus 
Berge):
(Frauenmissionsnähkränzchen) 
MI | 12.09. | 14.00 Uhr
MI | 26.09. | 14.00 Uhr

für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben:  
MI | 12.09. | 14.30 Uhr

für das Kirchspiel Erxleben:
Dorfgem.-Haus Düsedau:  
MI | 19.09. | 14.30 Uhr

für die Gemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: 
MI | 26.09. | 14.30 Uhr

Gänselieselfest 2018
 SAMSTAG | 20. Oktober
14:30 Uhr 
Eröffnung der Geflügelaus-
stellung durch den Bürger-
meister L. Riedinger
19:00 Uhr 
Fackelumzug Start Kita
21:00 Uhr 
Tanz

 SONNTAG | 12. Oktober
11:00 Uhr 
Festumzug Start Schule

• Programm der Kita
• Kürung Gänselieselpaar
• Bekanntgabe Stadtwette
• Unterhaltungsprogramm
• Einlösen der Stadtwette

Ablagerung von Brenngut  
zukünftig nicht mehr möglich 
Der Bürgermeister der Gemein-
de Hohenberg-Krusemark 
informiert, dass die Ablagerung 
von Brenngut, wie zu Beispiel 
Astschnitt, Laub etc. nicht mehr 
an den bisher üblichen ge-
meindlichen Brennplätzen 

abgelegt werden dürfen. Jeder 
Bürger ist für seine Gartenab-
fälle selbst verantwortlich und 
kann diese in den dafür zuge-
lassenen Zeiten verbrennen. 

Der Bürgermeister
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Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage
im September

STADT ARNEBURG

09.09. Helmut Melchien 80. 
11.09. Marie-Luise Rutter 70. 
14.09. Heinz Kölling 91. 
18.09. Helga Seidenschnur 80. 
26.09. Ingeborg Helbig 85. 
26.09. Renate Waschke 75. 
28.09. Hans Volkmer 70. 

GEMEINDE EICHSTEDT 
(ALTMARK)

23.09. Rosa Matties  92. 

OT BABEN

05.09. Dora Haucke  90. 

OT RINDTORF

02.09. Brunhilde Bethge 80. 
22.09. Dr. Bernhard Bethge 80. 
  

GEMEINDE GOLDBECK

05.09. Dora Geidies 93. 
07.09. Brigitte Gretz 85. 
08.09. Rosa-Marie Pallas 80. 
16.09. Nikolaus Hop 75. 

OT PLÄTZ

22.09. Valiantsina 
 Shaparenka 70. 

HANSESTADT  
WERBEN (ELBE)

05.09. Kurt Joensson 80. 
09.09. Elfriede Kintra 90. 
25.09. Dr. Volkmar Haase 70. 

GEMEINDE HASSEL

09.09. Fritz Storbeck 85. 

OT WISCHER

17.09. Margarete Schäfe 80. 

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK 

OT GETHLINGEN

28.09. Paul Manitzki 91. 

OT GROSS ELLINGEN

16.09. Sophie Stanowski 90. 

OT HINDENBURG

21.09. Margarete Arndt 80. 
  

GEMEINDE IDEN

05.09. Horst Stieler 70. 

GEMEINDE ROCHAU

15.09. Günter Scheinert 85. 
20.09. Edith Schernikau 80. 
21.09. Irmtraud Koch 80. 

OT KLEIN SCHWECHTEN

07.09. Helmut Schmidt 75. 
07.09. Maria Schrader 80. 
18.09. Heinz Muthke 85. 
19.09. Hans-Joachim 
 Szymanski 75. 
28.09. Angelika Reymann 70. 
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KLEIN-ST-E GALERIE ARNEBURG informiert – 
Ausstellungseröffnung: Multitalent U. K. Köhler
Die KLEIN-ST-E GALERIE 
ARNEBURG bittet wieder 
einmal alle Freunde der Galerie 
am 12. September zur gewohn-
ten Zeit, um 19.00 Uhr, in den 
„Goldenen Anker“ Arneburg, in 
die Elbstraße 17, zur nächsten 
Ausstellungseröffnung. Zu 
dieser Vernissage begrüßen wir 
Herrn Ulrich Karlkurt Köhler 
aus Berlin. 
Bei meinem Atelier-Besuch, in 
Vorbereitung auf die geplante 
Ausstellung, begrüßte er mich 
überaus herzlich, gleichwohl 
wir uns nicht kannten. 
Wie ein „lieber Freund und 
Kupferstecher“, die geflügelten 
Worte kamen mir in den Sinn. 
Aber Köhler „kupfert“ nichts! 
Die ca. 600 Jahre alte Technik 
des Kupferstiches beherrscht er 
virtuos. 
Sein sprühender Geist spricht 
sich in seiner Kunst aus. Einer-
seits mit Humor und Feinsinn, 
andererseits schaut uns das 
Ernste und Tiefgründige aus 
seinen Bildern an. Ist es der 
Glaube, die Welt sei noch zu 
retten, wenn man die Men-
schen  wachrüttelt? 
Mit dem Stichel gräbt er seine 
Haltung zu den unterschied-

lichsten Themenbereichen, die 
von antiker und christlicher 
Mythologie bis in die Gegen-
wart reichen, in die Kupferplat-
ten ein. 
Komplizierteste Gedankengän-
ge demonstriert er mit Verve im 
Metall und scheut sich nicht, 
diese ins Bild zu setzen. Gesell-
schaftliche Entwicklungen, 
menschliche Schwächen, 
Animalisches und vieles andere 
nimmt er aufs Korn. 
Jedoch nicht nur der Kupfer-
stich ist Methode, sondern auch 
verschiedenste Collage-Techni-
ken, in denen er Materialen zu 
einem Ganzen fügt, klebt, malt, 
näht und mit Charme, Witz 
sowie überschäumender 
Phantasie, das Unterschied-
lichste zu einem Kunstwerk 
komponiert. Mit Säure entste-
hen Radierungen, auch Bilder 
mit Tusche, Feder oder Bleistift. 
In ironischer Distanz, gelegent-
lich auch mit Wehmut, einer 
Portion Pessimismus, manch-
mal auch Sarkasmus, gelingt es 
Köhler meisterlich seine 
inhaltlich aufgeladenen 
Arrangements zu gestalten. 
Seine Themen, die er zum 
Ausdruck bringt, sind schier 

unerschöpflich. Fetzen von 
Menschheitsgeschichte, techni-
schem Fortschritt, animalischen 
Eskapaden, allzu Menschliches, 
von Religion, Ideologie und 
Zeitgeist bis hin zu modischen 
Kapriolen, werden zum Bild. 
Wer ein geöffnetes Auge für die 
Kunst hat, kann Eindrücke und 
Gedanken zum Weiterdenken 
sammeln. 
Selbst Gedichte und Texte 
schreibt dieses Multitalent, die 
in Katalogen, Kalendern und 
Büchern, von ihm illustriert, zu 
lesen sind. Als gelernter Porzel-
lanmaler im VEB Zierporzellan-
werke Lichte, bemalte er 
„scheußliche Nippfiguren“. 
Später war er Theatermaler in 
Karl-Marx-Stadt, heute wieder 
Chemnitz. 
Bei der Kupferstecherin Lotte 
Wegeleben, einer Schülerin von 
Johannes Wüsten, ging er in die 
Lehre.  Die gemeinsame Aus-
wahl der Bilder bei dem Atelier-
besuch, brachte aus seinen 
Grafikschränken so viele 
Schätze zu Tage, dass es wirk-
lich schwierig war, einen 
Ausschnitt aus seinem künstle-
rischen Schaffen zu treffen. Es 
schien mir wie Bruchteile aus 

dem Abenteuer Leben, welches 
mit Versuch und Irrtum ringt, 
aber auch wechselvolle Gegen-
sätze in eine Bildsprache 
übersetzt, in welcher Werden 
und Vergehen oft mit Witz und 
Ironie benannt sind, um schon 
im nächsten Augenblick 
davonzubrausen, mit der Lust 
zum Weiterdenken im nächsten 
Detail, zu Veränderungen in 
seiner filigranen Gestaltung. 
In der KLEIN-ST-E GALERIE 
werden wir einiges bewundern 
können. 
Freuen wir uns auf das Künst-
lergespräch mit Ulrich Karlkurt 
Köhler und auf seine Ausstel-
lung.

Adelheid Johanna Preß

Sicherheit durch Sichtbarkeit
Eine ganz besondere Überra-
schung gab es für die 1. Klasse 
der Grundschule Iden.

Die Zellstoff Stendal GmbH 
(Mercer) übergab den Mäd-
chen und Jungen Rucksäcke 
mit reflektierenden Streifen 
und LED-Sicherheitsleuchten. 

Diese werden sicher in den 
folgenden dunkleren Jahres-
zeiten helfen, dass die Kinder 
im Straßenverkehr noch 
sichtbarer sein werden.

Viele Dank für diese tolle 
Unterstützung.

Grundschule Iden
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Kulturzentrum  
in der Gemeinde Eichstedt eingeweiht

Rund 230.000 EUR aus Mitteln 
der Europäischen Union sind im 
Rahmen des LEADER-Projektes 
in die Sanierung des Objektes 
geflossen.
Vor einem Jahr, im August 2017, 
startete das LEADER-Projekt der 
Gemeinde Eichstedt zur Sanie-
rung des Saals der Gaststätte im 
Ortszentrum. Am 24. Juli fand 
die Einweihung des fertigge-
stellten Kultursaales im Zent-
rum von Eichstedt statt. Die für 
die Sanierung bereitgestellten 
EU-Mittel stammen aus dem 
Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER).
Zur Einweihung waren von 
Seiten der LAG Mittlere Altmark 
die Vorsitzende, Verena Schlüs-

selburg, und Eike Trumpf vom 
LAG-Vorstand sowie Heike 
Winkelmann und Dr. Wolfgang 
Bock vom LEADER-Manage-
ment vertreten.
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Goldbeck lädt ein …! Plummusfest am 15. September
Liebe Leserinnen und Leser, 
in wenigen Tagen ist es so weit. 
Am 15. September findet das 
Goldbecker Plummusfest statt. 
Im vergangenen Jahr mussten 
wir aufgrund von Baumaßnah-
men dieses ausfallen lassen. Wer 
bisher noch nicht die Verände-
rungen in der Zuckerhalle sehen 
konnte, kann sich zum Plum-
musfest davon überzeugen. 
In den vergangenen Monaten 
gab es die verschiedensten 
Veranstaltungen, und die 
Besucher waren voll des Lobes 
über die Veränderungen in der 
Halle.  Aber warum soll man 
darüber viele Worte machen. 
Kommen Sie zum Plummusfest 
und sehen Sie selbst!
Seit einiger Zeit hat unsere 
„Pflaumen-Else“ ihren Platz vor 
der Zuckerhalle eingenommen 
und lädt zum Kommen ein. 
Was erwartet die Besucher vor 
und in der Zuckerhalle? 
Los geht es am Freitag, dem 14. 
September, ab 14 Uhr mit dem 
Aufkauf der Pflaumen. Das 
Entsteinen beginnt ca. 17 Uhr. 
Und eins ist gewiss – da wird 
stimmungsmäßig schon richtig 
„vorgeheizt“!

Am Sonnabend, den 15. Septem-
ber steigt das große Pflaummus-
kochen. 
Während wir noch gemütlich 
am Frühstückstisch sitzen, sind 
unsere sechs Kochgruppen 
schon voll in Aktion, denn das 
Muskochen braucht seine Zeit. 
Ab 11 Uhr geht es für unsere 
Besucher und Gäste los. 
Das Rahmenprogramm dieses 
Tages ist vielfältig. Für Jung und 
Alt wird etwas geboten. Ob 
kulturell oder kulinarisch. Wir 
werden unseren Besuchern 
etwas bieten, sodass das diesjäh-
rige Plummusfest ein erneuter 
Höhepunkt in unserer Gemein-
de werden wird. Was wird es 
zum Fest alles geben? Ich will 
nur einige Aktivitäten und 
Programmpunkte nennen. 
So werden die Kinder der 
Kindertagesstätte „Regenbogen-
land“, die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule sowie 
der Heimatchor uns mit ihren 
Darbietungen erfreuen. 
Die Gruppe „Vier Jahreszeiten“ 
aus Tangermünde und auch die 
Stendaler Line Dancer werden 
mit ihren Liedern und Tänzen 
das Fest mitgestalten. 

In und vor der Halle sind diverse 
Stände und Buden aufgebaut, 
die zum Schauen und auch zum 
Kaufen einladen. 
Handwerker werden vor Ort ihr 
Können zeigen … und wer 
möchte, kann mit dem Kremser 
Goldbeck erkunden. 
Ferner können unsere jungen 
Gäste die Hüpfburg belagern 
und so richtig toben. In jedem 
Fall wird es auch in diesem Jahr 
ein Highlight geben. 
Sie wollen wissen, was es ist …. 
Überraschung! 
Im Mittelpunkt steht selbstver-
ständlich das Pflaummusko-
chen. Der Duft wird dafür 
sorgen, dass die Kochgruppen 
nicht lange unter sich bleiben. 
Ich bin sicher, dass wieder viele 
Besucher vor den Kesseln 
verweilen und mit Interesse das 
Geschehen verfolgen und mit 
Spannung auf die Verkostung 
warten. 
Wer wird in diesem Jahr den 
Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen? 
Für das leibliche Wohl unserer 
Besucher ist auf jeden Fall 
gesorgt. Ob deftig oder süß – für 
jeden Geschmack ist etwas 

dabei. 
Übrigens: An diesem Sonnabend 
kann die eigene Küche kalt 
bleiben – kein Mittagessen muss 
gekocht werden und „Minna“ 
muss nicht den Abwasch 
machen. 
Vom Nachmittagsprogramm 
geht es dann mit Tanzmusik 
nahtlos über in den Abend. Ab 
17 Uhr wird eine Band zum Tanz 
aufspielen und ab 21 Uhr wird 
ein DJ für weitere Stimmung in 
der Zuckerhalle sorgen. 
Ja, liebe Leserinnen und Leser, 
habe ich Sie etwas neugierig 
gemacht? 
Dann besuchen Sie uns und 
verleben Sie mit uns ein paar 
schöne Stunden an historischer 
Stätte, wo einst die Zuckerrübe 
im Mittelpunkt stand. 
Bis zum Fest sind es nur noch 
wenige Tage, die wir Akteure 
ganz intensiv nutzen, um unsere 
Zuckerhalle entsprechend 
herzurichten, dass Sie sich als 
unsere Gäste rundum willkom-
men fühlen. 
In diesem Sinne verbleibe ich 
mit herzlichen Grüßen

Ihre Hannelotte Belseck
Gemeinderat Goldbeck

Sicherheit durch Sichtbarkeit
In der ersten Schulwoche überraschte uns  
die Mercer Zellstoff Stendal GmbH mit  
einem großen Karton voller Rucksäcke mit 
Reflektor-Streifen und kleiner LED-Sicherheits-
leuchten. 
Mit diesem kleinen Geschenk für unsere 
Einschüler möchte Mercer Stendal die Kinder 
und Eltern unserer Grundschule daran  
erinnern, wie wichtig helle Kleidung und 
reflektierende Materialien für die Sicherheit 
im Straßenverkehr sind. Was dunkel ist, wird 
leicht übersehen. 
Die Reflektor-Streifen und die LED-Leuchten 
können dazu beitragen, dass unsere Kinder, 
besonders in der dunklen Jahreszeit, von 
anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen 
werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses 
sinnvolle, praktische Geschenk.

Die Kinder und Lehrkräfte 
der ersten Klassen 

der Grundschule Arneburg
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Wasserspaß in der Flohkiste – 
Kita-Kinder hellauf begeistert

Dieser Sommer schlägt wetter-
technisch fast alle Rekorde. 
Temperaturen um 30 Grad im 
Schatten gilt es schon seit 
Wochen auszuhalten. Nicht nur 
die Pflanzen dürsten nach 
Wasser, auch die Kinder unserer 
Kita freuen sich bei diesem 
Wetter auf ausgelassenen 
Badespaß. Ein Kinderbassin, 
eine Wasserbahn und eine 
Wasserrutsche bringen Abküh-
lung für alle Kinder, die nicht 
im Urlaub sind. Obwohl jeden 
Morgen das Bassin neu befüllt 
wird, das Wasser also nicht 
wirklich warm ist, sind die 

Jungen und Mädchen hellauf 
begeistert. Auch die Kameraden 
der Feuerwehr Rochau haben 
ein Herz für Kinder. Mit einem 
Schlauch besprühten sie den 
Spielplatz unserer Kita und 
bereiteten allen einen Rie-
senspaß. Aus der Rutsch wurde 
im Handumdrehen eine echte 
Wasserbahn und im nassen 
Sand ließen sich tolle Klecker-
burgen bauen. So lässt sich auch 
die größte Hitze gut aushalten.
Wir wünschen allen Kindern 
und deren Familien noch einen 
schönen Sommer

Die Erzieher der Kita Flohkiste
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rochau zum 01.01.2013

Der Gemeinderat der Gemeinde Rochau hat auf seiner Sitzung am 15.08.2018 die  Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 wie folgt beschlossen:

Rochau, den 15. August 2018 

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister)  (Siegel)

Die Bilanz wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal vom 18.07.2018 über die Prüfung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013, einschließlich der Eröffnungsbilanz, liegt vom 30.08.2018 bis zum 14.09.2018 im Verwaltungsgebäude der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck öffentlich aus.

Bekanntmachung Einwohnerversammlungen 
Fortbestand einer Feuerwehr in den Ortsteilen diskutiert/analysiert

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsteile Berge, Groß El-
lingen und Häsewig,
mit der Risikoanalyse zum Brandschutz in der Verbandsgemeinde wurden 
auch die vorhandenen personellen Voraussetzungen für den Fortbestand 
einer Feuerwehr in Ihren Ortsteilen analysiert.
Derzeit gibt es in Ihren Ortsteilen zu wenige oder gar keine Kameradinnen 
oder Kameraden, welche Einsätze absichern können.
Über die Risikoanalyse sowie über deren Auswirkungen und ihre möglichen 
Antworten möchte Sie der Verbandsgemeindebürgermeister Herr Schernikau 
auf den unten angekündigten Einwohnerversammlungen informieren und mit 
Ihnen darüber ins Gespräch kommen.
Schön wäre es, wenn Sie diesen Aufruf zum Anlass nehmen und selbst Mit-
glied der Feuerwehr in den Ortsteilen Berge, Groß Ellingen und Häsewig 
werden.

Haben Sie im Vorhinein schon Fragen dazu? 

Dann sprechen Sie bitte uns an:
Sachgebietsleiter Ordnungsamt: 
Karsten Rottstädt 
 039321-51820
Mitarbeiterin Brandschutz:   
Janet Gruber     
 039321-51845

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und besuchen Sie die unten stehende Ein-
wohnerversammlung Ihres Ortsteils. Die öffentlichen Bekanntmachungen zu 
den Einwohnerversammlungen werden fristgerecht im Aushangkasten Ihres 
Ortsteils ausgehangen.

Karsten Rottstädt, 
Sachgebietsleiter

Einwohnerversammlung Groß Ellingen
Wann: 14. September, 19.00 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaftshaus Groß Ellingen

Einwohnerversammlung Berge
Wann: 21. September, 19.00 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaftshaus Berge

Einwohnerversammlung Häsewig
Wann: 28. September, 19.00 Uhr
Wo: Feuerwehrgerätehaus Häsewig
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/6503 1000

Mitteilung

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG in Verbindung  
mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFIBerG 

Sonderungsplan Nr. V25–7007327–2018 Gemeinde Werben (Elbe), Hansestadt 
Gemarkung Berge Flur 1, Flurstücke 143 und 162

In dem o.g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung 
unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodenson-
derungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993 erschienen im Bundesgesetzblatt 
– BGBI. I Seite 2182, zuletzt geändert durch Artikel 186 vom 31.08.2015 
(BGBI. I S. 1474) in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz 
vom 26.10.2001 (BGBI. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 23.07.2013 (BGBI I S.2586) eingeleitet worden. Hierdurch soll 
das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen und anderen 
öffentlichen genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. Sonde-
rungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Eli-
sabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau.
Der Entwurf des Sonderungsplans Nr. V25–7007327–2018, sowie die zu sei-
ner Aufstellung verwandten Unterlagen, liegen vom 28.08.2018 – 27.09.2018 
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
in Dessau-Roßlau, Elisabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau während der 
Öffnungszeiten zur Einsicht aus.
Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 – 13.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Ab-
sprache möglich. Ein Exemplar des Sonderungsplanentwurfs wird in den     
Diensträumen der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, An der Zuckerfa-
brik 1 in 39596 Goldbeck zu den dort genannten Öffnungszeiten zur Einsicht 
ausliegen.

Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes 
den Entwurf für den Sonderungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und 
Einwände gegen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen Rechts-
verhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen 
Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeei-
gentum und Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsge-
setz. Das gleiche gilt für die Antragsteller von Rückübertragungsansprüchen 
nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§11 Abs.1 des Vermögens-
zuordnungsgesetzes) und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an 
den betroffenen Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken.
Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der 
oben genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.

Dessau-Roßlau, den 14.08.18

Friedhofssatzung für die Friedhöfe des Evangelischen Kirchspiels Werben  
vom 26.06.2018

Abschnitt 1: 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Leitung und Verwaltung des Friedhofs

(1) Die Friedhöfe in Neukirchen (Friedhof an der Kirche sowie Friedhof an 
der L 2), Wendemark, Lichterfelde (Friedhof an der Kirche sowie Friedhof 
zwischen Dorfstraße und Taubem Aland), Ferchlipp und Räbel stehen in 
der Trägerschaft der jeweiligen Evangelischen Kirchengemeinde.

(2) Die Leitung und Aufsicht liegen beim Gemeindekirchenrat. Zur Unter-
stützung der Verwaltung kann der Friedhofsträger einen Ausschuss ein-
setzen und mit der Leitung beauftragen. Er kann sich auch Beauftragter 
bedienen.

(3)  Kirchliche Aufsichtsbehörde ist das Kreiskirchenamt Stendal.
(4)  Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden blei-

ben unberührt.

§ 2 
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe dienen der Bestattung Verstorbener und der Pflege der 
Gräber im Andenken an die Verstorbenen. Sie sind zugleich Stätte der 
Verkündigung des christlichen Auferstehungsglaubens.

(2)  Gestattet ist die Bestattung derjenigen Personen, die
a)  bei ihrem Ableben jeweils Einwohner der Gemeinden Neukirchen, 

Wendemark, Lichterfelde, Ferchlipp und Räbel waren oder
b} bei ihrem Ableben ein Recht auf Benutzung einer Grabstätte auf 

dem jeweiligen Friedhof hatten oder 
c) innerhafb des Gemeindegebietes verstorben sind und nicht auf ei-

nem Friedhof außerhalb der Gemeinde beigesetzt werden.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung 

(Erlaubnis) des Friedhofsträgers. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der 
Erlaubnis besteht nicht.
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§ 3 
Bestattungsbezirke

(1)  Der Bestattungsbezirk der Friedhöfe umfasst das Gebiet des jeweiligen 
Ortes bzw. Ortsteils.

(2) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbezirkes 
bestattet, in dem sie ihren letzten Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, 
wenn
a)  ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem ande-

ren Friedhof besteht,
b)  Ehegatten, Eltern, Kinder, Geschwister oder Lebenspartner auf ei-

nem anderen Friedhof bestattet sind,
c) der Verstorbene in einer besonderen Grabstätte beigesetzt werden 

soll, die auf einem anderen Friedhof nicht zur Verfügung steht.
(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zufassen.

§ 4 
Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhofsträger kann bestimmen, dass
a) auf den  Friedhöfen oder Teilen davon  keine  Nutzungsrechte mehr 

überlassen werden (Nutzungsbeschränkung),
b)  die Friedhöfe oder Teile davon für weitere Bestattungen gesperrt 

werden (Schließung),
c)  die Friedhöfe oder Teile davon einer anderen Verwendung zugeführt 

werden (Entwidmung).
(2) Im Fall der Nutzungsbeschränkung sind Bestattungen nur noch zulässig, 

soweit die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nutzungsbeschrän-
kung bestehenden Bestattungsrechte noch nicht ausgeübt worden sind 
(reservierte Bestattungsrechte). Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes 
ist lediglich zur Anpassung an die regelmäßige Ruhezeit zulässig.

(3) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen 
ausgeschlossen. Soweit im Fall einer Teilschließung der Friedhöfe das 
Recht auf weitere Bestattungen in einer Wahlgrabstätte erlischt, kann 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt 
eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrab-
stätte (Ersatzwahlgrabstätte) zur Verfügung gestellt werden sowie die 
Umbettung bereits bestatteter Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht 
abgelaufen ist, auf Kosten des Friedhofsträgers ermöglicht werden.

(4) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft der Friedhöfe als Ruhe-
stätte der Toten verloren und es wird die volle Verkehrsfähigkeit des 
Grundstücks wiederhergestellt. Die Entwidmung eines Friedhofs oder 
eines Friedhofsteils ist erst nach seiner Schließung und nach Ablauf der 
Ruhezeit nach der letzten Bestattung sowie nach Ablauf aller Nutzungs-
rechte möglich.

(5) Nutzungsbeschränkung, Schließung und Entwidmung eines Friedhofs 
oder Teilen davon werden öffentlich bekannt gegeben. Nutzungsberech-
tigte von Wahlgrabstätten erhalten einen schriftlichen Bescheid, sofern 
ihr Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.

(6) Umbettungstermine werden einen Monat vorher in ortsüblicher Weise 
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten 
einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten dem Nut-
zungsberechtigten mitzuteilen.

(7) Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträger auf seine Kosten in 
ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf dem entwidmeten oder ge-
schlossenen Friedhof hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden 
Gegenstand des bestehenden Nutzungsrechtes.

Abschnitt 2: 
Ordnungsvorschriften

§ 5 
Öffnungszeiten

Die Friedhöfe sind während der durch den Friedhofsträger festgesetzten 
Zeiten geöffnet. Die Öffnungszeiten werden durch Aushang an den Fried-

hofseingängen bekannt gegeben. Sonderregelungen können durch den Fried-
hofsträger getroffen werden.

§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Friedhofsbesucher haben sich der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen des Friedhofsträgers beziehungsweise des 
aufsichtsbefugten Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 
10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(2)  Innerhalb der Friedhöfe ist nicht gestattet:
a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine 

besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem 
Verbot sind Kinderwagen und Rollstühie sowie Fahrzeuge des Fried-
hofsträgers und Fahrzeuge, die im Auftrag des Friedhofsträgers ein-
gesetzt werden,

b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze, nicht genehmigte 
gewerbliche Dienste oder nicht angezeigte Dienstleistungen anzu-
bieten oder dafür zu werben,

c) Dienstleistungen oder störende Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
sowie an Werktagen in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung 
auszuführen,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten beziehungsweise 
ohne Zustimmung des Friedhofsträgers gewerbsmäßig zu fotogra-
fieren,

e) Druckschriften zu verteilen; ausgenommen sind Drucksachen, die im 
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind,

f) die Friedhöfe und ihre Anlagen und Einrichtungen zu verunreinigen 
oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und 
Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt zu 
betreten,

g) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen 
Plätze abzulegen,

h)  Tiere mitzubringen; ausgenommen sind Blindenhunde,
i) Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von Bestat-

tungsfeiern ohne Genehmigung des Friedhofsträgers abzuhalten,
j)   Gläser, Blechdosen und ähnliche Behältnisse als Vasen oder Schalen 

zu verwenden, 
k)  Unkrautvertilgungsmittel und chemische Schädlingsbekämpfungs-

mittel, Pestizide sowie ätzende Steinreiniger zu verwenden, 
I) Gießkannen, Gartengeräte und Materialien jeglicher Art auf den 

Grabstätten oder hinter den Grabmalen und in Anpflanzungen auf-
zubewahren,

m) Ruhebänke neben Grabstellen oder in deren Nähe aufzustellen.
 Der Friedhofsträger ist berechtigt, bei Verstößen gegen die Buchstaben 

j), I), m) unpassende Gegenstände entfernen zu lassen.
(3)  Von den Bestimmungen des Absatzes 2 kann der Friedhofsträger Aus-

nahmen zulassen, soweit diese mit dem Zweck der Friedhöfe und dieser 
Satzung vereinbar sind. Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig 
beim Friedhofsträger einzuholen.

§ 7
Grabmal- und Bepflanzungsordnung

Für die Gestaltung der Grabstätten (Grabmal, gärtnerische Gestaltung und 
dergleichen) kann der Friedhofsträger eine besondere Ordnung erlassen. 
Diese ist als Anlage Bestandteil dieser Satzung.

§ 8 
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen

(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, andere Gewerbetreibende und 
sonstige Dienstleistungserbringer (im Folgenden: Gewerbetreibende) 
haben ihre Tätigkeit auf den Friedhöfen dem Friedhofsträger vorher an-
zuzeigen. Sie erhalten nach der Anzeige vom Friedhofsträger für längs-
tens ein Jahr eine Anzeigebestätigung, sofern die in den nachfolgenden 
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Absätzen 2 und 3 geregelten Voraussetzungen erfüllt sind. Auf Antrag 
kann eine Zulassung für einen Zeitraum von drei Jahren erteilt werden.

(2)  Der Gewerbetreibende muss in fachlicher, betrieblicher und persönlicher 
Hinsicht zuverlässig sein und hat dem  Friedhofsträger nachzuweisen, 
dass er einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haft-
pflichtversicherungsschutz besitzt. Wird ein Antrag auf Zulassung nach 
Absatz 1 Satz 3 gestellt, ist die Zuverlässigkeit durch geeignete Unter-
lagen (zum Beispiel bei Handwerkern durch den Nachweis der Eintra-
gung in die Handwerksrolle oder bei Gärtnern durch den Nachweis der 
Anerkennung durch die Landwirtschaftskammer) nachzuweisen.

(3) Der Gewerbetreibende hat die Friedhofssatzung und die dazu ergange-
nen Regelungen (zum Beispiel eine Grabmal- und Bepflanzungsordnung) 
schriftlich anzuerkennen und zu beachten.

(4) Der Friedhofsträger stellt für jeden Gewerbetreibenden nach Absatz 1 
einen schriftlichen Berechtigungsbeleg aus. Die Gewerbetreibenden  
haben für ihre Mitarbeiter einen Bedienstetenausweis auszustellen. Der 
Berechtigungsbeleg und der Bedienstetenausweis sind dem Friedhofs-
träger beziehungsweise dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen.

(5) Der Gewerbetreibende haftet für alle Schäden, die er oder seine Be-
diensteten im Zusammenhang mit der Tätigkeit auf  den Friedhöfen 
schuldhaft  verursachen. Entstehen durch Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflichten Schäden bei Dritten, hat der Nutzungsberechtigte den 
Friedhofsträger von der Haftung freizustellen.

(6) Gewerbliche Arbeiten und Dienstleistungen auf den Friedhöfen dürfen 
nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Ar-
beiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Fried-
hofs, jedoch spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und an Werktagen 
vor Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden. Soweit Öffnungs-
zeiten nicht festgelegt sind, dürfen die Arbeiten in den Monaten März 
bis Oktober nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Feb-
ruar nicht vor 7.00 Uhr begonnen werden. Der Friedhofsträger kann eine 
Verlängerung der Arbeitszeit zulassen. § 6 Absatz 2 Buchstabe c) bleibt 
unberührt.

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen 
auf den Friedhöfen nur vorübergehend an den vom Friedhofsträger ge-
nehmigten Stellen gelagert werden. Nach Beendigung der Arbeiten sind 
die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 
zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keiner-
lei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerb-
liche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der 
Friedhöfe gereinigt werden.

(8)  Der Friedhofsträger kann die Zulassung und Tätigkeit der Gewerbetrei-
benden, die trotz Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung 
verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Absatz 2 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftli-
chen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist die 
Mahnung entbehrlich.

Abschnitt 3:
Bestattungsvorschriften

§ 9
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Eine auf den Friedhöfen gewünschte Bestattung ist beim Friedhofsträger 
unter Vorlage der Bescheinigungen des Standesamtes über die Beur-
kundung des Todesfalles oder eines Beerdigungserlaubnisscheines der 
Ordnungsbehörde rechtzeitig anzumelden.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte bean-
tragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3)  Soll eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die 
Einäscherung vorzulegen.

(4) Als anzeigeberechtigt und verpflichtet gelten, soweit der Verstorbene 
nicht eine anderweitige Verfügung getroffen hat, die Angehörigen in der 
Reihenfolge:
1. der Ehegatte
2. der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
3. die volljährigen Kinder
4. die Eltern
5. die Großeltern
6. die volljährigen Geschwister
7. die volljährigen Enkelkinder

 Kommen für die Bestattungspflicht mehrere Personen in Betracht, so 
geht jeweils die ältere Person der jüngeren Person vor. Beauftragte ge-
hen Angehörigen vor. Dieser Reihenfolge eventuell nach dem Landes-
recht entgegenstehende Festlegungen gehen vor.

§ 10 
Kirchliche Bestattungen

(1) Kirchliche Bestattungen sind gottesdienstliche Handlungen.
(2) Der Friedhofsträger setzt Ort und Zeit der Bestattung im Einvernehmen 

mit den Angehörigen, dem zuständigen Pfarrer und dem Bestattungsun-
ternehmen fest.

(3) Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustimmung des 
Friedhofsträgers. Die Bestimmungen der Kirche über die Erteilung des 
Erlaubnisscheines (Dimissoriale) bleiben unberührt. Das Auftreten frem-
der Bestattungsredner ist dem Friedhofsträger rechtzeitig vor Beginn der 
Trauerfeier anzuzeigen.

§ 11 
Särge, Urnen und Trauergebinde

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstat-
tungen und Sargabdichtungen dürfen nicht aus Kunststoffen oder sons-
tigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Das Verwenden 
von mit bioziden Holzschutzmitteln behandelten Särgen, das Verwenden 
von Särgen aus Tropenholz und die Verwendung von paradichlorbenzol-
haltigen Duftsteinen ist nicht gestattet und muss vom Friedhofsträger 
zurückgewiesen werden.

(2) Särge sollen höchstens 2,10 m lang, im Mittelmaß 0,65 m hoch und 
0,70 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, 
ist die Zustimmung des Friedhofsträgers bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen.

(3) Särge von Leibesfrüchten, Fehlgeborenen und Kindern, die bis zum voll-
endeten fünften Lebensjahr verstorben sind, dürfen höchstens 1,50 m 
lang, 0,60 m hoch und im Mittelmaß 0,50 m breit sein.

(4)  Das Einsenken von Särgen in Gräber, in denen sich Schlamm oder Was-
ser befindet, ist unzulässig.

(5) Urnenkapseln müssen aus zersetzbarem Material sein. Das gilt auch für 
Überurnen, sofern es sich um eine unterirdische Bestattung handelt. Bei 
oberirdischen Bestattungen sind Überurnen aus zersetzbarem Material 
nicht zulässig.

(6) Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichem, biologisch abbauba-
rem Material hergestellt sein. Gebinde und Kränze sind nach der Trau-
erfeier durch die anliefernden Gärtner oder Bestatter beziehungsweise 
durch die Angehörigen oder Nutzungsberechtigten wieder abzuholen.

§ 12
Ausheben der Gräber, Grabgewölbe

(1) Die Gräber werden von Beauftragten des Friedhofsträgers oder einem 
dazu berechtigten Bestattungsunternehmen ausgehoben und wieder 
zugefüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hü-
gel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante 
einer Urne mindestens 0,50 m.
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(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

(4)  Das Ausmauern von Gräbern und das Einsetzen von Grabkammern sind 
unzulässig.

(5) Vorhandene Gewölbegräber dürfen grundsätzlich nicht weiter belegt 
werden, es sei denn, dass die Gewölbe entfernt und verfüllt werden. 
Der Friedhofsträger kann hiervon Ausnahmen zulassen; diese bedürfen 
der Zustimmung des Kreiskirchenamtes.

(6) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor dem Ausheben der Grä-
ber entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben Grabmale, Fundamente 
oder Grabzubehör durch den Friedhofsträger entfernt werden müssen, 
hat der Nutzungsberechtigte die dadurch entstehenden Kosten zu er-
statten.

§ 13
Belegung, Wiederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 
zulässig, eine verstorbene Mutter mit ihrem gleichzeitig verstorbenen 
neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister im 
Alter bis zu einem Jahr in einem Sarg zu bestatten.

(2)  Vor Ablauf der in dieser Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeiten darf 
ein Grab nicht wieder belegt werden.

(3) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile, 
Gebeine oder Urnenreste aufgefunden werden, sind diese sofort min-
destens 0,30 m unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu 
versenken. Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so 
ist das Grab sofort wieder zu schließen und für künftige Nutzung als 
Bestattungsstätte zu sperren.

(4) Das Ausgraben einer Leiche und das Öffnen eines Grabes bedürfen der 
Genehmigung des Friedhofsträgers und – soweit das Landesrecht dies 
vorsieht – der Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörde. Dies 
gilt nicht für eine durch richterlichen Beschluss angeordnete Leichen-
schau.

§ 14 
Umbettungen

(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen, unbeschadet der sons-

tigen gesetzlichen Vorschriften, der Erlaubnis des Friedhofsträgers. Die 
Erlaubnis wird nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt. Soweit 
Landesrecht im ersten Jahr der Ruhezeit eine Umbettung zulässt, ist zu-
sätzlich ein dringendes öffentliches Interesse erforderlich. Umbettungen 
aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte oder Um-
bettungen aus Gemeinschaftsanlagen sind nicht zulässig; ausgenom-
men sind Umbettungen von Amts wegen. § 4 Absatz 2 und 3 bleiben 
unberührt.

(3)  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste 
dürfen nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers in belegte Grabstätten 
umgebettet werden.

(4}  Die Erlaubnis zur Umbettung wird aufgrund eines schriftlichen Antrags 
erteilt. Antragsberechtigt ist
a)  bei Umbettungen aus Reihengrabstätten der verfügungsberechtigte 

Angehörige des Verstorbenen,
b)  bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsbe-

rechtigte.
 Mit dem Antrag sind entweder der Nutzungsvertrag, eine Verleihungs-

urkunde oder die Grabnummernkarte beziehungsweise ein vom Fried-
hofsträger ausgestellter gleichwertiger Nachweis vorzulegen.

(5) Die Durchführung der Umbettungen erfolgt durch vom Friedhofsträger 
hierzu mit einer Erlaubnis versehene Berechtigte. Der  Zeitpunkt  der  
Umbettung wird vom Friedhofsträger festgesetzt. Umbettungen  von 
Erdbestattungen finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis 
Mitte März statt.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benach-
barten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen und 
nicht durch den Friedhofsträger grob fahrlässig oder schuldhaft verur-
sacht worden sind, hat der Antragsteller oder der Veranlasser zu tragen.

(7)  Der Abfauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(8) Das Ausgraben von Leichen, Särgen, Aschen oder Urnen zu anderen 
Zwecken als der Umbettung bedarf einer behördlichen oder richterli-
chen Anordnung.

§ 15 
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit bei Sargbestattungen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen 
Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre, und bei Urnenbei-
setzungen 20 Jahre. Der Friedhofsträger kann kürzere Ruhezeiten festle-
gen, soweit das jeweilige Landesrecht dies zulässt. Längere Ruhezeiten 
kann der Friedhofsträger jederzeit festlegen.

(2) Grabstätten dürfen erst nach Ablauf der festgelegten Ruhezeit wieder-
belegt oder anderweitig verwendet werden.

Abschnitt 4: 
Grabstätten

§ 16 
Arten von Grabstätten und Nutzungsrechte

(1) Grabstätten werden unterschieden in:
a)  Erdreihengrabstätten,
b)  Urnenreihengrabstätten,
c)  Erdwahlgrabstätten,
d)  Urnenwahlgrabstätten.

(2) Nutzungsrechte an Grabstätten werden nur unter den in dieser Satzung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. Die Grabstätten bleiben Eigen-
tum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen nur Rechte nach dieser 
Satzung.

(3) Es bestellt kein Anspruch auf Erwerb oder Verlängerung eines Nut-
zungsrechtes an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung.

(4) Für Reihen- oder Wahlgrabstätten wird die Vergabe von Nutzungs-
rechten abhängig gemacht von der schriftlichen Anerkennung dieser 
Satzung sowie der Grabmal- und Bepflanzungsordnung,  sofern der 
Friedhofsträger eine solche erlassen hat.

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich für die Nutzungsberechtigten die 
Verpflichtung zur Anlage und Pflege der Grabstätten. Eine vorfristige 
Rückgabe des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte ist grundsätzlich 
nicht möglich. Ausnahmen kann der Friedhofsträger im begründeten 
Einzelfall zulassen.

(6) Nutzungsberechtigte haben dem Friedhofsträger jede Änderung ihrer 
Anschrift mitzuteilen. Für Schäden oder sonstige Nachteile, die sich aus 
der Unterlassung einer solchen Mitteilung ergeben, ist der Friedhofsträ-
ger nicht ersatzpflichtig,

§ 17 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Sargbestattungen oder Urnen-
beisetzungen, die im Bestattungsfall der Reihe nach und einzeln für die 
Dauer der Ruhezeit (siehe § 15) vergeben werden.

(2)  Reihengräber werden eingerichtet für:
a) Sargbestattungen (für Verstorbene bis zum vollendeten 5.  Lebens-

jahr); die Größe der Grabstätte beträgt 1,50 mx 0,90 m
b)  Sargbestattungen (für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr); die Größe 

der Grabstätte beträgt 2,50 m x 1,25 m
c)  Urnenbeisetzungen; die Größe der Grabstätte beträgt 1,00 m x 

1,00 m.
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(3)  In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet beziehungswei-
se nur eine Urne beigesetzt werden.

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte erteilt 
der Friedhofsträger eine schriftliche Bestätigung, in ihr ist die genaue 
Lage der Reihengrabstätte anzugeben.

(5) Das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstelle erlischt mit Ablauf der 
in dieser Satzung festgelegten Ruhezeit. Ruhezeit und Nutzungsrecht 
können nicht verlängert werden.

(6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ab-
lauf der Ruhezeiten ist sechs Monate vorher in ortsüblicher Weise öf-
fentlich sowie durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt zu machen.

§ 18
Wahlgrabstätten

(1) Eine Wahlgrabstätte ist eine Grabstätte für eine Sargbestattung oder 
Urnenbeisetzung, an der der Erwerber ein Nutzungsrecht für die Dauer 
von 30 Jahren bei Sargbestattungen und 20 Jahren bei Urnenbeiset-
zungen (erste und zweite Belegung gemäß der in § 15 festgelegten 
Ruhezeit) erwirbt und deren Lage im Einvernehmen mit dem Erwerber 
bestimmt wird.

I(2) Für Wahlgrabstätten gelten folgende Abmessungen:
a)  Sargbestattungen: Länge 2,50 m, Breite 1,25 m,
b)  Urnenbstattungen: Länge 1,50 m, Breite 1,50 m.
Maße auf alten Grabfeldern werden hiervon nicht berührt.

(3) In einer Wahlgrabstätte darf bei Sargbestattungen nur eine Leiche be-
stattet werden, In einer mit einem Sarg belegten Wahlgrabstätte kön-
nen zusätzlich bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. In einer Wahlgrab-
stätte ohne Sarg können bis zu vier Urnen beigesetzt werden. Die für 
eine Urne bestimmte Mindestffäche beträgt 0,25 m². Für eine Doppel-
wahlgrabstätte gilt die doppelte Belegungszahl.

(4) Die Ruhezeit bei Wahlgrabstätten ergibt sich aus § 15. Vor Ablauf der 
Ruhezeit ist eine Wiederbelegung der Wahlgrabstätte nicht zulässig.

§ 19 
Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten

(1) Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines To-
desfalles vergeben. Das Nutzungsrecht beginnt mit dem Tag der Zuwei-
sung.

(2) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte erteilt 
der Friedhofsträger eine schriftliche Bestätigung. In ihr wird die genaue 
Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nutzungszeit angegeben. 
Dabei wird darauf verwiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechtes sich 
nach den Bestimmungen der jeweiligen Friedhofssatzung richtet.

(3) Mit Ablauf der Nutzungszeit erlischt das Nutzungsrecht. Auf Antrag des 
Nutzungsberechtigten kann es verlängert werden. Der Antrag ist vor 
Ablauf des Nutzungsrechts zu stellen. § 16 Absatz 3 bleibt unberührt.

(4) Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung von 
Wahlgrabstätten die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungs-
zeit, so ist das Nutzungsrecht für die zur Wahrung der Ruhezeit notwen-
digen Jahre für die Wahlgrabstätte zu verlängern. Bei mehrstelligen 
Grabstätten ist die Verlängerung für sämtliche Gräber der Grabstätten 
einheitlich vorzunehmen.

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der Nutzungsberechtigte 
sechs Monate vorher schriftlich hingewiesen. Ist der Nutzungsberech-
tigte nicht bekannt oder kann er nicht ohne besonderen Aufwand ermit-
telt werden, ist durch öffentliche Bekanntmachung sowie für die Dauer 
von drei Monaten durch  Hinweis auf der Grabstätte auf den Ablauf des 
Nutzungsrechtes hinzuweisen.

(6) Der Erwerber des Nutzungsrechtes soll schon bei der Verleihung des  
Nutzungsrechtes für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftli-
chen Vertrag übertragen. Das Nutzungsrecht kann nur auf eine Person 

aus dem Kreis der in Anlage 1.1 dieser Satzung genannten Personen 
übertragen  werden. Die Übertragung bedarf  der  vorherigen  Zustim-
mung des Friedhofsträgers.

(7) Trifft der Nutzungsberechtigte bis zu seinem Ableben keine Regelung 
nach Absatz 6, geht das Nutzungsrecht in der Reihenfolge gemäß Anla-
ge 1.1 dieser Satzung auf  die Angehörigen des verstorbenen Nutzungs-
berechtigten über. Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der 
Älteste Nutzungsberechtigter. Der Rechtsnachfolger hat die Übernahme 
des Nutzungsrechtes dem Friedhofsträger schriftlich anzuzeigen.

(8) Die Übertragung des Nutzungsrechtes wird dem neuen Nutzungsberech-
tigten schriftlich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, können 
Bestattungen in Wahlgrabstätten nicht verlangt werden.

(9) Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechtes bereit oder wird 
die Übernahme des Nutzungsrechtes dem Friedhofsträger nicht schrift-
lich angezeigt, so endet das Nutzungsrecht an der Grabstätte nach einer 
öffentlichen Aufforderung, in der auf den Entzug des Nutzungsrechtes 
hingewiesen wird.

(10) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbe-
legten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben 
werden. Eine Rückgabe ist nur einheitlich für die gesamte Grabstätte 
möglich.

§ 20 
Benutzung von Wahlgrabstätten

(1)  In Wahlgrabstätten können nur der Nutzungsberechtigte und seine An-
gehörigen bestattet werden.

(2)  Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmungen gelten:
a)  Ehegatten,.
b)  der Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft,
c)  Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister und Ge-

schwisterkinder,
d)  die Ehegatten der unter Buchstabe c) bezeichneten Personen.

(3) Auf Wunsch des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit 
Zustimmung des Friedhofsträgers auch andere Verstorbene beigesetzt 
werden.

§ 21
Unbesetzt

§ 22 
Ehrengrabstätten

(1)  Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstät-
ten obliegt dem Friedhofsträger.

(2)  Gräber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft bleiben dauernd be-
stehen. Die Verpflichtung zur Erhaltung dieser Gräber regelt das Gräber-
gesetz.

(3)  Gedenkfeiern bedürfen des Einvernehmens des Friedhofsträgers.

Abschnitt 5: 
Gestaltung der Grabstätten

§ 23 
Friedhofs- und Belegungsplan, Baumbestand

(1) Der Friedhofsträger führt einen Friedhofs- und Belegungsplan. Gibt es 
auf dem Friedhof verschiedene Abteilungen, so werden diese im Bele-
gungsplan entsprechend ausgewiesen.

(2) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen An-
lagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein dem Friedhofsträger. 
Entstehen dadurch Schäden an Grabstätten, haftet der Friedhofsträger 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. 
Die Bäume und Gewächse auf oder neben Grabstätten sollen auf einer 
Wuchshöhe von 50 cm gehalten werden.
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§ 24
Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten, 

Verkehrssicherheit
(1) Grabstätten sind unbeschadet eventueller Anforderungen aus der Grab-

mal- und Bepflanzungsordnung so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass die Würde der Friedhöfe gewahrt bleibt. Sie dürfen 
nur bis höchstens zu einem Drittel der Fläche mit wasserundurchläs-
sigem Material bedeckt werden. Bepflanzungen sind so zu gestalten, 
dass andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigt werden. Für die Bepflanzung sind ausschließlich stand-
ortgerechte und heimische Pflanzen zu verwenden.

(2) Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die Grabgestaltung 
und als Grabschmuck ist untersagt. Dies gilt insbesondere für Plastik-
blumen, Plastiktöpfe und Plastikschalen.

(3) Chemische Unkrautbekämpfungsmittel sowie die Anwendung jeglicher 
Pestizide bei der Grabpflege sind verboten.

(4) Grabschmuck ist instand zu halten. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Gräbern zu entfernen und mit nach Hause zu neh-
men.

(5) Die  Nutzungsberechtigten  beziehungsweise die für die Grabstätte Ver-
antwortlichen  haben für die Verkehrssicherheit auf den Grabstätten zu 
sorgen. Aufforderungen des Friedhofsträgers zur Herstellung oder Wie-
derherstellung der Verkehrssicherheit haben sie unverzüglich auf eigene 
Kosten Folge zu leisten. Entstehen durch Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflichten Schäden bei Dritten, hat der Nutzungsberechtigte den 
Friedhofsträger von der Haftung freizustellen.

§ 25 
Verantwortliche, Pflichten

(1) Für die Herrichtung, die Instandhaltung und die Verkehrssicherheit von 
Reihengrabstätten ist der Inhaber der Grabnummernkarte  beziehungs-
weise  der für die  Bestattung  Verantwortliche, von Wahlgrabstätten  
der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit 
dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes.

(2) Für die Errichtung und jede wesentliche Änderung von Grabmalen oder 
baulichen Anlagen sowie einzelner Teile davon gilt § 27 Absatz 2. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabnummernkarte vorzu-
legen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Sofern 
es zum Verständnis erforderlich ist, kann der Friedhofsträger die Vorlage 
einer maßstäblichen Detailzeichnung mit den erforderlichen  Einzelan-
gaben verlangen.

(3) Die Grabstätten müssen spätestens sechs Monate nach dem Erwerb 
des Nutzungsrechtes sowie nach jeder Bestattung beziehungsweise 
Beisetzung baldmöglichst ordnungsgemäß hergerichtet werden.

(4)  Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst 
anlegen und pflegen oder damit einen Gewerbetreibenden oder Dienst-
leister beauftragen. Dabei sind die Anforderungen des § 8 zu beachten.

(5}  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, 
hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung des Friedhofsträ-
gers die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemes-
senen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne weiteres zu ermittein, genügt eine Öffentliche Bekannt-
machung und ein für die Dauer von acht Wochen angebrachter Hinweis 
auf der Grabstätte.

(6) Wird die Aufforderung nicht befolgt, werden Reihengrabstätten vom 
Friedhofsträger nach Ablauf der gesetzten Frist abgeräumt, eingeebnet 
und eingesät. Die entstehenden Kosten bei Reihengräbern hat grund-
sätzlich der Inhaber der Grabkarte oder der Verantwortliche für die Be-
stattung zu tragen.

(7) Bei Wahlgrabstätten kann der Friedhofsträger die Grabstätten auf Kos-
ten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht entziehen. Grabmale und andere Baulichkeiten 

gehen ab dem Zeitpunkt des Nutzungsrechtsentzugs in die Verfügungs-
gewalt des Friedhofsträgers über. Vor Entzug des Nutzungsrechtes ist 
der Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grab-
stätte unverzüglich in' Ordnung zu bringen. Ist er nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal die entsprechende 
öffentliche Bekanntmachung und ein für die Dauer von acht Wochen an-
gebrachter Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungs-
bescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert,  das  Grabmal  und  
die sonstigen  baulichen Anlagen  innerhalb  von  drei  Monaten  nach 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen.

(8) Der Friedhofsträger kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte die 
Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes ab-
räumt.

(9) Weitere Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus der jeweils gültigen 
Grabmal- und Bepflanzungsordnung des Friedhofsträgers.

§ 26
Unbesetzt

§ 27
Grabmale

(1) Gestaltung und Inschrift von Grabmalen dürfen das christliche Empfin-
den nicht verletzen. Grabmale sollen nachweislich ohne Kinderarbeit 
hergestellt worden sein. Sofern Produktions- oder Bearbeitungsorte 
eines Grabmales außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes lie-
gen, soll der Nachweis durch Vorlage eines von einem unabhängigen 
Dritten erstellten Zertifikats erbracht werden, das die Herstellung des 
Grabmales ohne Kinderarbeit bestätigt.

(2) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und der damit 
zusammenhängenden baulichen Anlagen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung des Friedhofsträgers. Mit der Durchführung 
dürfen nur Gewerbetreibende und Dienstleister, beauftragt werden. Die 
Bestimmungen dieser Satzung, insbesondere § 8, sind zu beachten.

(3) Die Genehmigung ist vom Nutzungsberechtigten rechtzeitig vor der Ver-
gabe des Auftrages und der Vorlage von maßstäblichen Zeichnungen 
und mit genauen Angaben über Art und Bearbeitung .des Werkstoffes, 
über Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift einzuholen. Über den An-
trag entscheidet der Friedhofsträger unverzüglich, spätestens innerhalb 
von zwei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen. Mit Ablauf dieser Frist 
gilt die Genehmigung als erteilt.

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauli-
che Anlage nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Erteilung der 
Genehmigung errichtet worden ist.

(5) Entspricht die Ausführung des Grabmales nicht dem genehmigten 
Antrag, wird dem Verfügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtig-
ten eine Frist von drei Monaten zur Änderung oder Beseitigung des 
Grabmales gesetzt. Gleiches gilt, wenn Grabmale und Anlagen ohne 
Genehmigung errichtet oder verändert worden  sind. Hier  wird  dem 
Verfügungs- beziehungsweise Nutzungsberechtigten  eine  nachträg-
liche Beantragungsfrist von drei Monaten gesetzt. Nach Ablauf der 
Frist wird das Grabmal auf Kosten des Verfügungs- beziehungsweise 
Nutzungsberechtigten von der Grabstelle entfernt, gelagert und zur Ab-
holung bereitgestellt. Werden auch die zur Abholung abgeräumten und 
bereitgestellten Grabmale vom Nutzungsberechtigten innerhalb von drei 
Monaten nicht abgeholt, gehen sie in die Verfügungsgewalt des Fried-
hofsträgers über. In diesem Fall kann der Friedhofsträger die Grabmale 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten entsorgen lassen.

(6)  Werden bis zur Errichtung der endgültigen Grabmale provisorische Grab-
male errichtet, so sind diese nicht zustimmungspflichtig. Die Verwen-
dung der nichtzustimmungspflichtigen Grabmale darf längstens bis zu 
einem Jahr nach der Bestattung bzw. Beisetzung erfolgen.
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§ 28 
Errichtung und Instandhaltung der Grabmale

(1) Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkann-
ten Regeln des Handwerkes so zu fundamentieren und zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige 
bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die beauftragten Gewerbetreibenden oder Dienstleister haben nach 
den Vorschriften der jeweils geltenden Technischen Anleitung zur 
Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) die Grabmale und 
baulichen Anlagen zu planen, zu errichten und zu prüfen. Dabei sind die 
Grabsteine so zu fundamentieren, dass es nur zu geringen Setzungen 
kommen kann und Setzungen gegebenenfalls durch einen wirtschaftlich 
vertretbaren Aufwand korrigiert werden können. Der Übergabe eines 
Grabmales und von baulichen Anlagen an den Verfügungs- oder Nut-
zungsberechtigten hat eine Abnahmeprüfung vorauszugehen. Der Fried-
hofsträger kann überprüfen, ob die Arbeiten gemäß der genehmigten 
Vorlagen ausgeführt worden sind.

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. 
Der Friedhofsträger kann in einer Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
Näheres regeln.

(4) Für den verkehrssicheren Zustand eines Grabmales und seiner sonstigen 
baulichen Anlagen ist der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwort-
lich.

(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen An-
lagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verant-
wortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzüge kann der Friedhofsträger auf Kosten des Verantwortlichen Si-
chertmgsmaßnahmen (zum Beispiel die Umlegung von Grabmalen) tref-
fen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer festzusetzenden angemes-
senen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, das Grabmal 
oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Der 
Friedhofsträger ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzu-
bewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweis auf der Grabstätte, der für die Dauer 
von einem Monat angebracht wird.

(6) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der aus man-
gelhafter Standsicherheit oder durch das Umstürzen von Grabmalen, 
Grabmalteilen oder einer baulichen Anlage verursacht wird. Sie stellen 
den Friedhofsträger von Ansprüchen Dritter frei, sofern diesen kein grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten trifft.

(7) Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jährlich im 
Auftrag des Friedhofsträgers durch eine Druckprobe überprüft und do-
kumentiert.

§ 29 
Verzeichnis geschützter Grabmale und Bauwerke

(1) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen 
oder solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben 
sollen, werden in einem Verzeichnis geführt.

(2) Der Friedhofsträger kann die Zustimmung zur Änderung derartiger 
Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Die zuständigen Denk-
malbehörden sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu 
beteiligen.

§ 30 
Entfernung von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur 
mit schriftlicher Erlaubnis des Friedhofsträgers entfernt werden. Bei 
Grabmalen im Sinne des § 29 kann der Friedhofsträger die Zustimmung 
versagen.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder nach Ablauf des Nutzungsrechtes bezie-
hungsweise nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Das 
Entfernen darf grundsätzlich nur durch nach § 8 zugelassene Gewerbe-
treibende oder Dienstleister erfolgen. Erfolgt die Entfernung durch den 
Verfügungs- oder Nutzungsberechtigten, haftet dieser für alle dabei ent-
stehenden Schäden, er stellt den Friedhofsträger von allen Ansprüchen 
Dritter frei.

(3) Auf den Ablauf der Ruhezeit/Nutzungszeit soll durch öffentliche Be-
kanntmachung hingewiesen werden. Erfolgt die Entfernung nicht binnen 
einer Frist von drei Monaten nach der Öffentlichen Bekanntmachung, so 
ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. 
Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen in die Verfügungsge-
walt des Friedhofsträgers über; der Friedhofsträger ist jedoch nicht ver-
pflichtet, diese zu verwahren. Die dem Friedhofsträger erwachsenden 
Kosten aus der Beräumung hat der Nutzungsberechtigte oder Verant-
wortliche zu tragen. Bei wertvollen Grabmalen sind die Bestimmungen 
des § 29 zu beachten.

Abschnitt 6: 
Bestattungen und Feiern

§ 31
Unbesetzt

§ 32 
Bestattungs- und Beisetzungsfeiern

(1) Bestattungs- und Beisetzungsfeiern können in einem dafür bestimmten 
Raum (zum Beispiel Trauerhalle, Friedhofskapelle, Kirche), am Grab oder 
an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

(2) Die Benutzung einer Trauerhalle, KapelIe oder Kirche kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen.

(3) Musik- und Gesangsdarbietungen auf dem Friedhofsgelände bedürfen 
der vorherigen Erlaubnis des Friedhofsträgers.

§ 33
Friedhofskapelle und Kirche

(1)  Kirchliche Gebäude dienen bei der kirchlichen Bestattung als Stätte der 
Verkündigung.

(2) Der Friedhofsträger gestattet die Benutzung der kirchlichen Räume 
durch christliche Kirchen, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen angehören. Die Benutzung der Räume durch andere Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften bedarf der Erlaubnis des Fried-
hofsträgers. Bei der Benutzung der kirchlichen Räume für Verstorbe-
ne, die keiner christlichen Kirche angehören, ist der Charakter dieser 
kirchlichen Verkündigungsstätte zu respektieren. Der Friedhofsträger ist 
berechtigt, Bedingungen an die Benutzung zu stellen, insbesondere die 
Raumvorbereitung sowie die Reinigung und das Aufräumen nach der 
Trauerfeier durch die Benutzer.

§ 34 
Andere Bestattungsfeiern am Grabe

(1)  Bei Bestattungsfeiern, Ansprachen und der Niederlegung von Grab-
schmuck am Grabe von Verstorbenen anderer als der in § 33 Absatz 
2 Satz 1 genannten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie Personen, die keiner christlichen Kirche angehörten, ist zu res-
pektieren, dass sich das Grab auf einem kirchlichen Friedhof befindet.

(2)  Widmungsworte auf Kränzen und Kranzschleifen dürfen christlichen 
Inhalten nicht zuwiderlaufen.
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Abschnitt 7: 
Schlussbestimmungen

§ 35 
Alte Rechte

(1) Die Nutzungszeit und die Gestaltung von Grabstätten, über welche der 
Friedhofsträger bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, rich-
ten sich nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, werden auf eine 
Nutzungszeit nach § 15 Absatz 1 und § 19 Absatz 3 dieser Satzung seit 
Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten 
Leiche oder Urne.

(3)  Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 36
Haftungsausschluss

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch Tiere, durch höhere 
Gewalt, durch dritte Personen oder durch nichtsatzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen entstehen.

§ 37
Gebühren

(1) Für die Benutzung der Friedhöfe, kirchlicher Gebäude und anderer Ein-
richtungen werden Gebühren nach der jeweils geltenden Gebührensat-
zung erhoben. Zur Erhebung der Gebühren erlässt der Friedhofsträger 
Bescheide. Darüber  hinaus können auch  Verwaltungskosten nach der 
jeweils geltenden kirchlichen Verwaltungskostenanordnung erhoben 
werden.

(2) Nicht entrichtete Gebühren können im Wege des landesrechtlichen Ver-
waltungsvollstreckungsverfahrens beigetrieben werden.

§ 38
Zuwiderhandlungen &
(1) Wer den Bestimmungen der §§ 5, 6 Absatz 1, Absatz 2 Buchstabe a) bis 

f) und Absatz 2 Buchstabe h) und i), § 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 bis 
6, § 12 Absatz 1, §§ 22 und 32 bis 34 zuwiderhandelt, kann durch einen 
Beauftragten des Friedhofsträgers des Friedhofs verwiesen werden. 
Verstöße können als Hausfriedensbruch verfolgt werden.

(2)  Strafrechtlich relevante Tatsachen werden nach den dafür geltenden 
staatlichen Bestimmungen verfolgt.

§ 39
Öffentliche Bekanntmachungen

(1)  Die Friedhofssatzung und alle ihre Änderungen bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der Genehmigung durch das Kreiskirchenamt.

(2) Friedhofssatzungen und Aufforderungen werden öffentlich und im vol-
len Wortlaut in der für Satzungsbekanntmachungen der zuständigen 
politischen Gemeinde geltenden ortsüblichen Weise bekannt gemacht: 
Amtsblätter der VG Seehausen bzw. VG Arneburg-Goldbeck. Zusätzlich 
werden sie durch Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht.

(3) Die jeweils gültige Fassung der Friedhofssatzung liegt zur Einsichtnah-
me im zuständigen Evangelischen Pfarramt aus.

§ 40
Rechtsmittel

(1)  Gegen einen Bescheid des Friedhofsträgers kann der Betroffene inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Friedhofsträger Widerspruch einlegen.

(2) Hilft der Friedhofsträger dem Widerspruch nicht ab, so erlässt das 
zuständige aufsichtsführende Kreiskirchenamt einen Widerspruchsbe-
scheid.

(3) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Kreiskirchenamtes 
ist der Klageweg zum zuständigen staatlichen Verwaltungsgericht er-
öffnet.

(4) Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend.

(5) Für die Einlegung eines Rechtsmittels gegen einen Gebührenbescheid 
gelten die besonderen Bestimmungen der Friedhofsgebührensatzung 
des Friedhofsträgers.

§ 41 
Gleichstellungsklausel

Alle Personen-, Funktions- und Amtsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
für Frauen und Männer in gleicher Weise.

§ 42
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Friedhofssatzung und alle Änderungen treten jeweils am Tage 
nach der Veröffentlichung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung tritt die bisherige Friedhofs-
ordnung bzw. -satzung außer Kraft.,
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Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe des Evangelischen Kirchspiels Werben  
vom 26.06.2018

Abschnitt 1
Gebühren

§ 1 
Gebührenpflicht

(1) Für die Benutzung der Friedhöfe in Neukirchen, Wendemark, Lichter-
felde, Ferchlipp und Räbel, ihrer Einrichtungen und Anlagen sowie für 
besondere Leistungen des Friedhofsträgers werden Gebühren nach 
Maßgabe dieser Friedhofsgebührensatzung erhoben.

(2) Werden erbrachte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so 
ist dennoch die volle Gebühr zu entrichten. Wird von der Benutzung 
der Friedhöfe und ihrer Bestattungseinrichtungen nach Beantragung 
Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die dem 
Friedhofsträger entstanden sind.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Gebühr ist
1. der Nutzungsberechtigte,
2. der für die Grabstätte Verantwortliche,
3. der Antragsteller beziehungsweise Auftraggeber einer gebühren-

pflichtigen Leistung.
(2) Für die mit der Bestattung zusammenhängenden Gebühren haftet in 

jedem Falle auch der Bestattungspflichtige (Haftungsschuldner).
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehung der Gebühr und Fälligkeit

(1) Die Gebühren entstehen mit der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach der Friedhofssatzung. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Gebührenbescheid.

(2) Der Gebührenbescheid wird dem Gebührenschuldner durch einen ein-
fachen Brief bekannt gegeben. Die Gebühren werden mit Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig.

(3)  Der Friedhofsträger kann – außer in Notfällen – die Benutzung der 
Friedhöfe und seiner Einrichtungen untersagen sowie Leistungen ver-
weigern, solange fällige Gebühren nicht entrichtet worden sind und 
auch keine entsprechende Sicherheit geleistet worden ist.

(4) Nicht rechtzeitig gezahlte Gebühren werden kostenpflichtig angemahnt. 
Nach erfolgloser Mahnung können die Gebühren und die durch die 
Mahnung entstandenen Kosten im Wege des landesrechtlichen Ver-
waltungsvollstreckungsverfahrens beigetrieben werden.

§ 4 
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren

(1) Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönli-
cher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz oder teilweise erlas-
sen werden.

(2) Wird einem Verzicht auf eine Grabstelle vor Ablauf des Nutzungsrechtes 
durch den Friedhofsträger stattgegeben, so werden die bei der Überlas-
sung des Nutzungsrechtes gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilwei-
se, zurückgezahlt.

§ 5 
Rechtsmittel

(1)  Gegen den Gebührenbescheid des Friedhofsträgers kann der Betroffene 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei dem Friedhofsträger Widerspruch einlegen.

(2) Hilft der Friedhofsträger dem Widerspruch nicht ab, so erlässt das zustän-
dige aufsichtsführende Kreiskirchenamt einen Widerspruchsbescheid.

(3) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid des Kreiskirchenamtes 
ist der Klageweg zum zuständigen staatlichen Verwaltungsgericht er-
öffnet,

(4) Widerspruch und Klage gegen den Gebührenbescheid haben keine auf-
schiebende Wirkung, das heißt, die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung 
wird durch die Einlegung eines Rechtsmittels nicht aufgehoben.

(5) Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Bestimmungen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend.

Abschnitt 2: 
Gebührentarif

§ 6 
Nutzungsgebühren

(1) Für Nutzungsrechte an Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:
1.1. je Reihengrabstätte
1.1.1. Erdbestattungen (Nutzungszeit 30 Jahre) 150,00 €
1.1.2. Urnenbeisetzungen (Nutzungszeit 20 Jahre) 100,00 €
1.2. je Reihengrabstätte für Kinder unter fünf Jahren
1.2.1.  Erdbestattungen (Nutzungszeit 20 Jahre) 75,00 €
2.1. je Wahlgrabstätte
2.1.1. Erdbestattungen (Nutzungszeit 30 Jahre) 175,00 €
2.1.2. Urnenbeisetzungen (Nutzungszeit 20 Jahre) 125,00 €
2.2. unbesetzt
2.3. für Urnenbeisetzungen in einer schon belegten 
 Wahlgrabstätte 50,00 €
 (Die Nutzungszeit der belegten Grabstelle muss dann bis zum 

Ablauf der Ruhefrist für die Urne verlängert werden.)
(2) Für die Verlängerung oder den Wiedererwerb von Rechten an Grabstät-

ten werden pro Grabstätte und Jahr folgende Gebühren erhoben:
1. Erdwahlgrabstätte 5,80 € p. a.
2. Urnenwahlgrabstätte 6,25 € p. a.

§ 7
unbesetzt

§ 8
unbesetzt

§ 9 
Gebühren für die Grabberäumung

Für die Beräumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder der Nut-
zungszeit, nach der Entziehung des Nutzungsrechtes beziehungsweise nach 
der Entfernung von nicht genehmigten Grabmalen und baulichen Anlagen 
durch den Friedhofsträger oder durch von ihm Beauftragte werden folgende 
Gebühren erhoben: 
1. für die Beseitigung von Grabmalen und Abdeckplatten oder ähnlichen 

Einrichtungen sowie für die Beseitigung sonstigen Zubehörs 100,00 €
In jedem Fall sind mindestens die tatsächlich entstandenen Kosten zu er-
setzen.

§ 10 
Friedhofsunterhaftungsgebühren

Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sicherheit auf den Friedhöfen werden unabhängig von der 
Größe der Grabstätte folgende Gebühren pro Grablager und Jahr erhoben:
Neukirchen (Friedhof an der Kirche) 41,00 €
Neukirchen (Friedhof an der L 2} 15,00 €
Wendemark 22,50 €
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Lichterfelde (beide Friedhöfe) 14,00 €
Ferchlipp 30,00 €
Räbel 34,00 €
Die Gebührenerhebung erfolgt jährlich.

§ 11 
Gebühren für die Benutzung einer Leichenhalle, 

einer Friedhofskapelle oder einer Kirche
(1}  Für die Benutzung der Leichenhallen/der Friedhofskapellen/der Kirchen 

werden folgende Gebühren erhoben: 30,00 €

§ 12 
Verwaltungsgebühren

Soweit keine Verwaltungskosten nach der jeweils geltenden Kirchlichen 
Verwaltungskostenanordnung erhoben werden, gelten die nachfolgend auf-
geführten Verwaltungsgebühren:
1. allgemeine Verwaltungsgebühren 
 aus Anlass einer Bestattung 15,00 €
2. für die Überlassung einer Friedhofs- und gebührensatzung 2,50 €
3. Zweitausfertigungen von Bescheinigungen 
 der Friedhofsverwaltung 5,00 €

§ 13 
Öffentliche Bekanntmachungen, 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die Friedhofsgebührensatzung und alle ihre Änderungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch das Kreiskirchenamt.

(2) Friedhofsgebührensatzungen werden öffentlich und im vollen Wortlaut 
in der für Satzungsbekanntmachungen der zuständigen politischen Ge-
meinde geltenden ortsüblichen Weise bekannt gemacht: Amtsblätter 
der VG Seehausen bzw. VG Arneburg-Goldbeck. Zusätzlich werden sie 
durch Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht.

(3) Die jeweils gültige Fassung der Friedhofsgebührensatzung liegt zur Ein-
sichtnahme im zuständigen Evangelischen Pfarramt aus.

(4) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten jeweils am 
Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

(5) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die bisherige 
Friedhofsgebührenordnung bzw. -satzung außer Kraft.

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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